
GESAMTARBEITSVERTRAG� GAV
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche

Gültig ab 1. Juli 2025



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
88



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
99



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
1010



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
1111



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
1212



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
1313



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
1515



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
1616



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
1717



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
1818



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
1919



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
2020



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
2121



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
2222



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
2323



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
3030



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
3131



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
3232



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
3333



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
3434



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
3535



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 

2025
3636



Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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Gesamtarbeitsvertrag 2019 
für die Schweizerische Bäcker-, Konditoren- und Confiserie-Branche 

Art. 16bis Verzicht auf Arbeitszeiterfassung 

1 In auf vorliegenden Artikel beschränkter Ausdehnung des persönlichen Anwendungsbereichs gemäss 

Art. 6 auf alle Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber (in Abweichung zu Art. 16 Abs. 1 GAV) mit dem 

Arbeitnehmer schriftlich und individuell vereinbaren, auf die Arbeitszeiterfassung zu verzichten, sofern 

der betroffene Arbeitnehmer:  

a) bei seiner Arbeit über eine grosse Autonomie verfügt und seine Arbeitszeiten mehrheitlich selber

festsetzen kann und

b) mindestens über ein Bruttojahreseinkommen gemäss Art. 73a Abs. 1 lit. b ArGV 1 (derzeit CHF

120`000.00, bei Teilzeitanstellungen anteilsmässig reduziert) verfügt.

2 Im Interesse des Gesundheitsschutzes obliegen dem Arbeitgeber beim Verzicht auf die 

Arbeitszeiterfassung eines Arbeitnehmers folgende Informationspflichten: 

a) Sensibilisierung der betroffenen Arbeitnehmer in Bezug auf die Themen Arbeitszeit und Ruhezeit.

Eine schriftliche Information (z.B. in Form eines Merkblattes) hierzu wird ausgehändigt.

b) Jährliche Informationen der betroffenen Arbeitnehmer über gesundheitliche Risiken am

Arbeitsplatz.

c) Die Arbeitsbelastung und –volumen, Arbeitszeit, gesundheitliche Risiken etc. werden im jährlichen

Mitarbeitergespräch individuell besprochen.

d) Den betroffenen Arbeitnehmern wird die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch einen

Arbeits- oder Vertrauensarzt oder andere Spezialisten der Arbeitssicherheit ermöglicht.

3 Der Arbeitgeber bezeichnet eine interne Anlaufstelle für Fragen des Gesundheitsschutzes und zu den 

Arbeitszeiten. Diese Aufgabe kann von den Personalverantwortlichen wahrgenommen werden.  

4 Bei gültig vereinbartem Verzicht auf Arbeitszeiterfassung entfällt die Pflicht zur Dokumentation gemäss 

Art. 73 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1. Den staatlichen Vollzugs- und Aufsichtsorganen sind vorliegende 

Vereinbarung der Sozialpartner, die individuelle Vereinbarung gemäss Abs. 1 oben sowie ein 

Verzeichnis der Arbeitnehmer, welche auf die Arbeitszeiterfassung verzichten, zur Verfügung zu halten. 

Dem Verzeichnis beizulegen sind die Angaben über das Bruttojahreseinkommen, über die Funktion und 

den allgemeinen Funktionsbeschrieb der betroffenen Arbeitnehmer. 

5 Sollte sich am jährlichen Mitarbeitergespräch herausstellen, dass Arbeitsbelastung und –volumen nach 

Unterzeichnung der Verzichtsvereinbarung überdurchschnittlich zugenommen haben, so kann der 

Arbeitnehmer die Verzichtsvereinbarung für die Zukunft widerrufen, ohne dass ihm aus diesem Grund 

ein Nachteil erwächst (wie z.B. Übergehen bei Beförderungen, Kündigungen etc.). 

6 Den betroffenen Arbeitnehmern steht es frei, zur Selbstkontrolle trotz Vorliegen einer 

Verzichtsvereinbarung die Angaben nach Art. 73 Abs. 1 lit. c-e sowie lit. h ArGV 1 aufzuzeichnen. 

7 Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber können die Vereinbarung nach Abs. 1 jährlich widerrufen. 
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